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Nachrichtliche Übernahmen
§ 9 Abs. 6 BauGB

PLANZEICHENERKLÄRUNG
FESTSETZUNGEN

GE Gewerbegebiet
§ 8 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO

H 15 m
Höhe baulicher Anlagen, 
als Höchstmaß
§ 18 BauNVO

GRZ 0,6 Grundflächenzahl (GRZ)
§ 19 BauNVO

Überbaubare Grundstücksfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO

Baugrenze
§ 23 Abs. 3 BauNVO

Straßenbegrenzungslinie

Bereiche ohne Ein- und 
Ausfahrt

Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Räumlicher Geltungsbereich
§ 9 Abs. 7 BauGB

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes

Öffentliche Verkehrsfächen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

z.B.

z.B.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastende Flächen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zu belastende 
Fläche  

Darstellungen ohne  Normcharakter

SO-EKZ
Sonstige Sondergebiete
§ 11 BauNVO
hier: Einkaufszentrum

114

vorhandene 
Grundstücksgrenzen

vorhandene bauliche 
Anlagen (z. B. Wohn- 
gebäude mit Hausnummer

Flurstücksnummerz.B.

Umgrenzung von Flächen für die 
Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

a Begünstigte gem. textl. 
Festsetzung 3.1

Begünstigte gem. textl. 
Festsetzung 3.2b

Bereich mit zulässiger 
Höhenabweichung gem. textl. 
Festsetzung 2.2

A

Waldabstand gem. 
§ 24 LWaldG

30 m Waldabstand

Es ist ein Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von insgesamt maximal
9.600 m² zulässig.

Innerhalb des Einkaufszentrums sind folgende Einzelhandelsbetriebe mit
folgenden maximalen Verkaufsflächen zulässig:

a. Ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb als SB-Warenhaus mit maximal
5.600 m² Verkaufsfläche und einem nahversorgungsrelevanten
Kernsortiment nach Nr. 1 der Neumünsteraner Sortimentsliste. Innerhalb
der Verkaufsfläche des SB-Warenhauses sind auf maximal 25 % der
Verkaufsfläche zentrenrelevante und nicht-zentrenrelevante Sortimente
nach Nr. 2 und 3 der Neumünsteraner Sortimentsliste zulässig.

b. Ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb als Lebensmitteldiscounter
mit maximal 1.300 m² Verkaufsfläche und einem nahversorgungs-
relevanten Kernsortiment nach Nr. 1 der Neumünsteraner Sortimentsliste.
Innerhalb der Verkaufsfläche des Lebensmitteldiscounters sind auf
maximal 15 % der Verkaufsfläche Aktionswaren zulässig. Aktionswaren in
diesem Sinne bestehen aus zentren- und nicht-zentrenrelevanten
Sortimenten nach Nr. 2 bis 3 der Neumünsteraner Sortimentsliste, die in
regelmäßigen Abständen (wöchentlich oder häufiger) zeitlich begrenzt
angeboten werden und somit nicht dauerhaft zum Sortiment des Betriebes
gehören.

1.1.2

1.1.3
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